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Einspruch gegen die geplante Änderung der Verordnung über den Naturpark „Schwarzwald Mitte/Nord“ durch das Regierungspräsidium Karlsruhe vom 15.07.2014

Sehr geehrter Damen und Herren,
gegen die geplante Verordnungsänderung lege ich Einspruch ein. 
Ich bin der Meinung, dass ein Naturpark grundsätzlich von Windkraftanlagen freizuhalten ist, da die Errichtung von Windkraftanlagen mit dem Schutzzweck eines Naturparks nicht vereinbar ist. 

Nach der Naturpark-Verordnung soll „der Naturpark Schwarzwald Mitte-Nord als vorbildliche 
Erholungslandschaft entwickelt, gepflegt und gefördert werden. Die charakteristische Vielfalt, Eigenart und Schönheit der Landschaft einschließlich deren Offenhaltung im Naturparkgebiet sowie die Ausstattung mit Lebensräumen soll  für eine vielfältige, freilebende Tier- und Pflanzenwelt zu bewahret und entwickelt werden. Die besondere Eignung des Naturparkgebietes als naturnaher Erholungsraum und als bedeutsame Landschaft für naturverträglichen Tourismus einschließlich des Sports soll gefördert werden. Eine naturverträgliche Erholung für die Allgemeinheit soll  gewährleistet werden, die Errichtung, Unterhaltung und Nutzung von umweltverträglichen Erholungseinrichtungen sollen gefördert werden,  Überlastungen sollen vermieden werden.“ (vergleiche § 3 der Naturpark-Verordnung)

Der Bau und der Betrieb von Windkraftanlagen führen zu, großflächigen Schallimmissionen, einer einschneidenden Veränderung des Landschaftsbildes, weitreichender Störung des Erholungswertes, Gefährdung der Tierwelt (z.B.  Greifvögel, Fledermäuse, Wildwegeplan), großflächiger Rodung von Wald und damit zur Verletzung der Zwecksetzung der Naturparkverordnung. 

Zudem gibt es immer noch keine planerische Gesamtkonzeption zur Windkraft in Baden-Württemberg. Stattdessen werden derzeit in ganz Baden-Württemberg Naturparkverordnungen geändert, um die Windkraftindustrie auf Kosten des Landschafts- und Naturschutzes zu fördern.  Es ist offensichtlich, dass die Kontrollinstanz „untere Naturschutzbehörde“ im Verfahren ausgehebelt werden soll. 

Weitere Kritikpunkte:
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Mit freundlichen Grüßen


Unterschrift und Datum
